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Gemeinde Reißeck 
A-9815 Kolbnitz, Unterkolbnitz 50 

Tel. 04783/2050 Fax: 04783/2060 reisseck@ktn.gde.at www.reisseck.at 

 
 

Textliche Erläuterungen 
zum Rechnungsabschluss 2025 

 
 
gemäß § 54 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung 
LGBl.Nr.95/2024, zum Rechnungsabschluss 2025 

 
 

 
1. Umsetzung der mit dem Voranschlag 2025 verfolgten Ziele und Strategien: 

Das Ziel in Bezug auf die Haushaltsführung ist eine möglichst getreue Darstellung der finanziellen Lage und 
insbesondere die Einhaltung der Haushaltsgrundsätze (Sparsamkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit), 
gleichzeitig auch einen ausgeglichenen Haushalt gem. § 4 K-GHG anzustreben. 
 
Ein besonderes Augenmerk legt die Gemeinde im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten auf die Erhaltung und 
Verbesserung der Infrastruktur, wie z.B. Volksschule, Kindergarten, Ganztagesbetreuung, gemeindeeigene 
Betriebe. Ebenso wird auf die notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen bei den Gemeindestraßen und sonstigen 
Einrichtungen geachtet, um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten. 
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2. Beschreibung des Haushaltes: 
 
2.1.Wesentliche betragsmäßige Abweichungen zum Voranschlag im Allgemeinen: 
 
Ergebnishaushalt Saldo 00:   VA 2025 €  167.400/ RA 2025 €       343.029,99 
Finanzierunghaushalt Saldo 01: VA 2025 €  403.400/ RA 2025 €       774.409,69 
Finanzierungshaushalt Saldo 05:  VA 2025 €  -78.700/ RA 2025 €          75.306,99 
 
Wesentliche Abweichungen im Finanzierungshaushalt inklusive Betriebe mit 
Kostendeckungsbetrieb und marktbestimmte Betriebe: 
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Betriebe mit Kostendeckungsprinzip und Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit: 
 
WVA Reißeck: 

 
 
Das Bauvorhaben „Hochbehälter Preisdorf und sonstige Maßnahmen“ (Gesamtvolumen lt. Finanzierungsplan  
€ 350.000), welches ursprünglich im Jahr 2023 abgeschlossen werden sollte, wurde im Jahr 2025 fortgesetzt und 
wird für die Fertigstellung auch noch das Jahr 2026 in Anspruch nehmen. Bis zum Rechnungsabschluss 2025 
wurden € 325.060,24 investiert. Dem stehen Mittel idHv. € 366.468,65 (€ 350.000 Darlehen und € 16.468.,65 
Bundesförderungen) gegenüber. 
 
Kanalisation: 
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ABA BA 05: Die Ausgaben für diesen Bauabschnitt betrugen im Jahr 2025 € 17.894,45 (insgesamt € 31.581,95) 
Das Projekt wird im Jahr 2026 fortgesetzt und bei Vorliegen genauer Zahlen in die NTVA-Werke eingepflegt. 
 
Müllbeseitigung: 

Aufgrund diverser Kostensteigerungen (insbesondere Verbandsanteile) ist der Müllhaushalt gerade nicht mehr 
ausgeglichen. Somit ist eine Gebührenerhöhung unabdingbar. 
 
Wohnhaus Unterkolbnitz 16 und Wohnungen Unterkolbnitz 50:  

Rund um die Baureifmachung vom Marhofareal bedeutet dies auch Veränderungen für die Liegenschaft 
Unterkolbnitz 16. Aufgrund dessen wurden ab März 2025 sämtliche Mietverhältnisse aufgelöst - somit ist dieses 
Haus seit diesem Zeitpunkt unbewohnt und steht zum Abriss bereit. 
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2.2. Abschlussstand wesentlicher Maßnahmen im Besonderen: 
 
Maßnahmen im investiven und operativen Bereich: 
 
Mehrjährige Einzelvorhaben: 
 
Alpen-Adria-Zentrum: auch im Rechnungsjahr 2025 ist das Vorhaben nicht über das Planungsstadium hinausgekommen und 
verbucht bis dato Kosten idHv € 459.076,22. Dem stehen Einnahmen idHv. € 1.959.255,94 gegenüber. Die Einzahlung im Jahr 
2025 idHv. € 60.000 ergibt sich aus dem Vergleich mit der Firma M-Preis über die aliquoten Planungskosten. Der Darlehensstand 
für das AAZ ergab mit 31.12.2025 eine Höhe € 999.375,91. Der Zuwachs der ZMR aus den Zinsen ergeben € 22.683,56 vor 
KEST. Somit beträgt dieser Stand mit Jahresende € 1.347.190,54. Im Jahr 2026 wird die ZMR aufgrund der liquiden Ausstattung 
der Gemeinde um € 365.000 (€ 305.000 BZ iR und € 60.000 Vergleich M-Preis) erhöht. 
 
KAT VAIA alte Teuchlstraße: das Vorhaben idHv € 530.000 wurde 2025 mit Kosten von € 257.601,94 (Abschnitt Buchholzer) 
abgerechnet. Die Gesamtkosten stehen nun mit € 338.716,50 zu Buche. Die Einnahmen vom Land Kärnten betrugen € 62.183, 
die BZ aus den Projekt € 39.660 und der Anteil von der ZMR KAT alte Teuchlstraße € 112.481,64 (siehe Beilage Kassenabschluss 
2025). Dem Vorhaben wurde bis dato noch keine Liquidität aus den ZMR übertragen, weshalb über die Markierungsbuchungen  
€ 195.333,50 zugebucht wurden. Zum Jahresabschluss steht das Vorhaben mit € 40 zu Buche. Der restliche ZMR-Stand idHv. 
€ 64.017,41 sowie der Anteil vom Land Kärnten idHv 25% (ca. € 35.000) stehen im Jahr 2026 zur Verfügung, sodass knapp  
€ 100.000 an dieser Stelle für die Fortsetzung des Bauabschnittes vorhanden sind. 
 
Oberflächenentwässerung Kolbnitz Ost: das Vorhaben wurde im Jahr 2025 eingereicht und mit Gesamtkosten von € 148.426,28 
umgesetzt. Die Einnahmenseite wird mit Beteiligungen von Unternehmen (Straßenverwaltung, Autohaus Huber) und eine 
Bundesförderung idHv. 80% der anerkannten Kosten finanziert. Der Beitrag idHv. € 30.000 ist bereits eingelangt. Die 
Restzahlungen werden im Jahr 2026 fließen und im NTVA nachveranschlagt. 
 
Sanierung neue Teuchlstraße BA 05: das Vorhaben befindet sich in der Planungsphase. Deshalb wurden die Kosten hierfür 
beschlossen und zum Teil (€ 6.135,30) ausgegeben. Im Jahr 2026/27 wird das Projekt umgesetzt, die notwendigen Schritte 
(GR-Beschluss, Finanzierungsplan) eingeleitet und in den NTVA- bzw. VA-Werken veranschlagt. 
 
Sanierung Danielsbergstraße: das beschlossene Vorhaben idHv € 250.000 wurde zur Gänze im Jahr 2025 umgesetzt. Das 
Projekt steht mit Ausgaben idHv. € 272.413,94 zu Buche. Der Beitrag vom Land Kärnten idHv. € 108.965,57 ist zum Großteil 
im Jahr 2025 eingelangt (€ 106.403), die BZ iR idHv € 150.000 eingesetzt. Die Kostenbeteiligung von Unternehmen idHv. 
€ 5.000, sowie die Endabrechnung vom Land Kärnten steht im Jahr 2026 an. 
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Ländliches Wegenetz: diverse Arbeiten, welche mit einem Satz von 40% vom Land Kärnten gefördert werden, ergaben 
Aufwendungen idHv. € 2.844,13, welche bis dato mit der Abteilung 10 noch nicht abgerechnet worden sind. 
 
Bernitzbachbrücke: die Brückensanierung vom Bernitzbach ergab Aufwände idHv. € 5.278,69, diesen stehen Einnahmen € 2.376 
gegenüber. 
 
Laufende Straßensanierungen: unterschiedliche Sanierungen im Gemeindegebiet gemäß GR-Beschlüsse stehen am Jahresende 
mit € 88.707,94 zu Buche (Budget € 90.000). 
 
PV Anlage Schwimmbad: dieses ausfinanzierte Vorhaben idHv. € 48.700 wurde im November/Dezember 2025 begonnen und 
erst zum Teil abgerechnet (€ 19.534). Das Preisgeld der e5-Krone (€ 10.000) sowie KIP-Mittel aus der Abschlagszahlung 2025 
(€ 4.735,65) wurden zunächst eingesetzt. Das restliche Projekt wird im Jahr 2026 abgeschlossen und im NTVA nachbudgetiert. 
 
Eingangsbereich Schwimmbad: in den Eingangsbereich im Schwimmbad Reißeck wurden € 55.548,36 investiert, welcher zu 
100% aus den Mölltalfondsmittel 2025 finanziert wurde. 
 
Stromversorgung der Gemeinde Reißeck (Stromproduktionsanlagen und Teilnahme an der EEG Herco²less: Die Stromkosten 
betrugen im Jahr 2025 € 112.425,14 (VA € 138.000). Wesentliche Mehrausgaben ergaben sich bei der Volkschule (mehr 
Verbrauch durch das Bauvorhaben) und beim Schwimmbad Reißeck (geringere Stromproduktionsmengen aufgrund der 
Wetterlage im Juni & Juli 2025). Die größten Minderausgaben hingegen schlagen sich beim Rüsthaus der FF-Penk, bei der 
Straßenbeleuchtung sowie bei der Kreuzeckbahn nieder. Im Jahr 2024 wurde diese Position noch mit € 171.500 veranschlagt 
und ergab Kosten von € 138.299,53. Die Erträge im Jahr 2025 aus der Einspeisung der PV-Anlage im Schwimmbad betrugen € 
8.932,39 (€ 9.418,83 im Jahr 2024) sowie die Einspeisung aus dem Trinkwasserkraftwerkes € 18.056,72. Die um die Einnahmen 
reduzierten Stromkosten der Gemeinde Reißeck ergaben somit 2025 gesamt € 84.949,59 (2024: € 128.880,70). 
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„Kita Reißeck“ Umbau Kindergarten und Volksschule Reißeck: das gänzlich ausfinanzierte Projekt konnte im Jahr 2025 mit 
Gesamtkosten von € 1.667.458,91 abgeschlossen werden. Die Ein- und Auszahlungen lauten im Detail wie folgt: 
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Sonstige Investitionen: 
 
Darüber hinaus wurden folgende Investitionen getätigt: 
 
Investitionen 2025     
Handfunkgerät 1.052,94 € 163100 
Wassersauger 3.283,20 € 163100 
Hochwasserschutzpumpe 4.548,60 € 163100 
KIG-Mittel -2.657,94 € 163100 
Kapitaltransfers von Unternehmen -6.226,80 € 163100 
Hebekissen 7.142,32 € 163300 
Förderung LFV -1.300,00 € 163300 
KIG-Mittel -5.842,32 € 163300 
Präsentationsmonitor 4.518,00 € 211100 
Sandkiste 1.453,20 € 211100 
2 Schulklassen 12.050,64 € 211100 
Grundkäufe Bereich Tratten 10.247,00 € 612000 
Bushaltestellenhäuschen 10.132,00 € 612000 
BZ iR. 2023 -2.300,00 € 640000 
2 Geschwindigkeitsanzeigen 3.361,40 € 640000 
Verfügungsmittel -1.710,00 € 640000 
Solarleuchten 4.920,00 € 816000 
Motorsense 1.199,00 € 820000 
Mulcher 4.059,02 € 820000 
Mitsubishi 3.000,00 € 820000 
AdBlue-Anlage 1.146,00 € 820000 
Lesegerät Kreuzeckbahn 1.262,57 € 898100 
  53.338,83 €   
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Mittelaufbringung: 
 
Die Finanzierung von Projekten und sonstigen Investitionen müssen haushaltstechnisch stets Bedeckung finden. 
Für nahestehende Maßnahmen wurden KIP-Mittel, Mölltalsfondsmittel und BZ iR wie folgt eingesetzt: 
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3. Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögensrechnung: 
 
3.1. Summe der Erträge und Aufwendungen: 
Erträge:         € 7.676.921,85 
Aufwendungen:         € 7.333.891,86 
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:     €              0,00 
Zuweisung an Haushaltsrücklagen:     €              0,00 
 
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen:    €   343.0293,99 
 
3.2. Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (voranschlagswirksam): 
Einzahlungen:        € 6.719.048,69 
Auszahlungen:         € 5.944.639,00 
 
Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung:  €    774.409,69 
 
3.3. Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (nicht voranschlagswirksam): 
Einzahlungen:        € 7.709.637,33 
Auszahlungen:        € 7.797.718,45 
 
Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung: €   - 88.081,12 
 
3.4. Veränderung an liquiden Mitteln: 
Anfangsbestand liquide Mittel:      € 3.970.679,27 
Endbestand liquide Mittel:      € 3.957.905,14 
(davon Zahlungsmittelreserven:     € 3.148.171,69) 
Veränderung der Summe der liquiden Mittel:    €     -12.774,13 
 
Die Summe der liquiden Mittel (genaue Auflistung in Punkt 3.7. Analyse des Vermögenshaushaltes) per 31.12.2025 bildet sich 
nach wie vor auf hohem Niveau ab und sinkt trotz Auflösungen bloß um € 12.774,13. Im Laufe des Jahres wurden die 
bestehenden Zahlungsmittelreserven auf Basis der Ergebnisse des RA 2024 per Ende Juni 2025 adaptiert und als Festgelder 
veranlagt. Das gesamte Zinsergebnis vor KEST aus den Veranlagungen der ZMR beträgt für 12 Monate €48.298,49 
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3.5. Analyse des Ergebnis- und Finanzierungshaushaltes: 
 
Seit dem VA 2025 – somit auch für den RA 2025 relevant - wurde seitens des Landes Kärnten ein neues 
Berechnungsverfahren auf Basis von GHD-Daten umgesetzt, welche die bereinigten Saldi und die daraus 
resultierende operativ verfügbare Eigenfinanzierungskraft einer Gemeinde darstellen soll. Mit diesem Tool wurde das 
zwar nicht unumstrittene, jedoch im Vergleich bewährte Begutachtungsformular, welches ebenfalls den bereinigten 
Mittelstand auswirft abgelöst. Die hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft ergibt für die Gemeinde 
Reißeck laut dieser Methode € 56.589,09. Außerdem sind mit dem RA 2025 etwaige Haushaltsrücklagen zum 
Stichtag erfolgsneutral aufzulösen gewesen. Technisch ist dies bei keinem Anbieter möglich – sodass Gemeinden ihr 
Ergebnis fälschlicherweise verbessern. In Reißeck wurde seitens der früheren Finanzverwalterin auf die Dotierung 
von Haushaltsrücklagen verzichtet, dafür die ZMR gebildet. Somit sind diese Herausforderungen rund um die 
Auflösung der Rücklagen der Gemeinde Reißeck erspart geblieben. 
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Nachstehend eine Aufstellung der wesentlichen Pflichtausgaben RA 2025 im Vergleich zum RA 2024: 

 
Einnahmen: 
Bundesertragsanteile:   RA 2025: € 2.145.925,41 RA 2024: € 2.144.988,08   (€ 937,33) 
Sonstige Finanzzuweisungen FAG: RA 2025: € 237.096  RA 2024: € 204.219   (€ 32.877) 
Sonstige Zuschüsse des Bundes RA 2025: € 83.707,50 RA 2024: € 104.732,86  (€ -21.025,36) 
Ausschl. Gemeindeabgaben:  RA 2025: € 984.566,41 RA 2024: € 927.936,63  (€ 56.629,78) 
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Erfreulicherweise konnte das Ergebnis der ausschließlichen Gemeindeabgaben gegenüber dem 1. NTVA gesteigert 
werden. Die Kommunalsteuer konnte mit einem Betrag von € 662.523,96 verbucht werden. Zur Erinnerung wird 
angemerkt, dass die (pauschalierte) Ortstaxe zu 95 % an den Tourismusverband Mölltal und an die 
Nationalparkregion Hohe Tauern weitergeleitet wird. 
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Gesamtsummen Transferzahlungen: (Anlage 6a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f): 
In der Gruppe 0 sind Vergütungen der allgemeinen Verwaltung in Höhe von € 83.227,32 und in der Gruppe 8 die 
Leistungen des Wirtschaftshofes in Höhe von € 349.969,73 haushaltsintern vergütet. 
 
Auszahlungen aus dem Personalaufwand: 
Gesamt € 992.128,77 - davon ist der Verwaltungsgemeinschaft Spittal an der Drau enthalten – welcher zur Gänze 
refundiert wird. 
  



 

 

17 2. April 2026 
 

Nachweis Operating Leasing der Gemeindefahrzeuge: 
Die jährlichen Leasingraten für die Gemeindefahrzeuge belaufen sich auf € 49.569,72, wobei die Anzahlung idHv 
€ 7.000 für die neu angeschaffte „Ford Pritsche“ enthalten ist. Der restliche Aufwand ist mit BZ iR bedeckt. 
 

 
3.6. Vermögensrechnung: 
 
Summe AKTIVA:         € 24.186.463,70 
Summe PASSIVA:        € 24.186.463,70 
 
Kumuliertes Nettovermögen:       €   2.016.269,69 
 
 
3.7. Analyse des Vermögenshaushaltes: 
 
Aktivseite: 
 
Das langfristige Vermögen weist ein Volumen in Höhe von € 20.633.271,20 auf und setzt sich aus den Sachanlagen 
(€ 20.098.418,60) und langfristigen Forderungen (€ 528.178,60) zusammen. 
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Das kurzfristige Vermögen beträgt € 4.108.066,8 und beinhaltet die kurzfristigen Forderungen in Höhe von 
€ 150.161,54 und die liquiden Mittel in Höhe von € 3.957.905,14. 
 
Die liquiden Mittel weisen per 31.12.2025 einen Betrag von € 3.957.905,14 auf. In den liquiden Mitteln sind die 
Guthaben aus Bankkonten und Sparbücher aus Bebauungsverpflichtungen (€ 812.396,92) sowie 
Zahlungsmittelreserven (€ 3.145.508,22) enthalten. Die Stände der ZMR ergeben sich aus den Zuführungs- bzw. 
Entnahmebuchungen der Onlinesparkonten, welche sich aus den Ergebnissen (FHH) des Rechnungsabschlusses 2024 
ergeben sowie die Aufbuchungen der erwirtschafteten Zinsen abzüglich KEST und Spesen. 
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Passivseite: 
 
Im kumulierten Nettoergebnis Punkt C.II idHv. € 2.016.269,69 sind wieder die kumulierten Ergebnisse 
gemäß RA 2020 bis 2025 sowie die kameralen Soll-Ergebnisse des RA 2019 enthalten. Ab 2024 ist der 
Endbestand vom Wirtschaftshof auf 0 zu stellen und dem operativen Ergebnis zuzurechnen, da dieser 
NICHT mehr als Betrieb von marktbestimmter Tätigkeit gesehen wird. Im Ergebnis beläuft sich das 
kumulierte Nettoergebnis der operativen Gebarung auf € -20.043,94.  
 
Da ebenso die Ergebnisse der Gebührenhaushalte und der operativen Gebarung des laufenden Finanzjahres 2025 auf 
die kärntenspezifischen Kapitalausgleichskonten umgebucht worden sind, ergeben sich untenstehende Endstände. In 
der Vermögensrechnung unter dem Detailkonto 960000 Gewinn- und Verlustkonto ist das Jahresergebnis 2025 daher 
nicht ersichtlich. Das Nettoergebnis des Haushaltsjahres ist daher lediglich im RA–Saldo (0) oder in der Anlage 1 d – 
Nettovermögensveränderungsrechnung ausgewiesen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Weitere Bestandteile der Passivseite: 
Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers):       € 13.880.576,69 
Langfristigen Fremdmittel (langfristige Finanzschulden) in Höhe von       € 5.361.828,93 
Langfristige Verbindlichkeiten:          € 23.796,80 
Langfristige Rückstellungen (Jubiläumszuwendungen):      € 60.838,03 
Kurzfristige Rückstellungen (Urlaube und Zeitguthaben):       € 73.417,40 
kurzfristigen Verbindlichkeiten   € 639.051,90  
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3.8. Stand und Entwicklung des Gemeindevermögens und der Finanzschulden: 
 
Die Sachanlagen weisen per 31.12.2025 einen Buchwert in Höhe von € 19.636.312,63 auf. 
 
Die Investitionszuschüsse, die mit der Nutzungsdauer der jeweiligen Anlage aufgelöst werden, weisen einen Buchwert 
per 31.12.2025 in Höhe von € 13.880.576,69 auf. Siehe dazu Anlage 6g – Anlagenspiegel 
 
Finanzschulden: 
 
Siehe dazu Anlage 6c - Einzelnachweis über die Finanzschulden und Schuldendienst  
 
Darlehen für Investitionszwecke: Stand per 31.12.2025 € 5.277.194,10 
 
Wasserhaushalt & Kanalisation:     € 4.262.921,58 
Grunderwerb:        €      14.896,61 (Regionalfondsdarlehen) 
AAZ:          €    999.375,91 
 
Die Tilgung der Darlehen für Wasser und Kanalisation erfolgt aus dem jeweiligen Gebührenhaushalt. 
Die Tilgung des Regionalfondsdarlehen und des Darlehens für das AAZ erfolgt mittels Bedarfszuweisung i.R. 
 
Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt bei € 2.541 (RA 2024 € 2.707) 
 
 
4. Dokumentation der verwendeten Bewertungsmethoden und Abweichungen von der 

Nutzungsdauertabelle gemäß Anlage 7 VRV 2015: 
 
Die Bewertung des Gemeindevermögens wurde im ICM-Tool vorgenommen, herangezogen wurden die 
Anschaffungswerte – sofern möglich - ansonsten basiert die Bewertung auf Schätzungen. Bei der Bewertung der 
Gemeindestraßen wurde das Bewertungssystem des Landes Kärnten herangezogen. Von der Nutzungstabelle gem. 
Anl. 7 der VRV 2015 wurden lediglich die Anlagen der Wasserversorgung mit Beschluss des Gemeinderates jenen der 
Kanalisation gleichgestellt (ND: 50 Jahre). 


